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1. Obligatorisches Referendum

	1. In den Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Tessin und Waadt ist das obligatorische Referendum nicht vorgesehen.

Diejenigen Kantone, welche das obligatorische Referendum in der Parlamentsgemeinde beibehalten haben, ordnen es meist nur noch für einige wenige Sachgeschäfte an.

Überwiegend sind die Gemeinden dieser Kantone allerdings befugt, die Liste der  Angelegenheiten, die dem obligatorischen Referendum unterstehen, durch ihre Gemeindesatzung zu erweitern.

Soweit das obligatorische Referendum durch kantonales Recht für bestimmte Angelegenheiten zwingend vorgeschrieben ist, untersteht ihm (mit einer Ausnahme) jedenfalls der Erlass oder die Änderung der Gemeindesatzung. Ansonsten finden sich hinsichtlich der weiteren, zwingend dem Volksvotum zu unterstellenden Geschäfte nur noch wenige Gemeinsamkeiten unter den einzelnen Kantonen.

Im Bereich der gemeindlichen Finanzverwaltung ist das obligatorische Referendum häufig für bestimmte, die Finanzkompetenz des Gemeindeparlamentes übersteigende Ausgabenbeschlüsse vorgeschrieben, nur vereinzelt hingegen auch für die Annahme des Steuerfusses und für den Beschluss des Voranschlages.


2. Fakultatives Referendum

	2.1. Gegenstand des fakultativen ist normalerweise ein Beschluss des Gemeinderates. Nur ganz vereinzelt findet sich die Möglichkeit eines fakultativen Referendums gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses; ein Beispiel hierfür stellt Art. 14 Abs. 1 der Berner Gemeindeordnung dar, der die Gemeinden mittels einer entsprechenden Bestimmung der Gemeindesatzung auch zur Einführung des Referendums gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses ermächtigt.

	2.2. Eine Volksabstimmung über einen dem fakultativen Referendum unterliegenden Beschluss kommt zustande, wenn von Seiten der Stimmberechtigten ein Referendumsbegehren gestellt wird. Die Anzahl der Bürger, welche das Begehren durch Unterzeichnen entsprechender Unterschriftenlisten unterstützen müssen, variiert zwischen den einzelnen Kantonen beträchtlich. Während beispielsweise im Kanton Genf in Gemeinden bis zu 500 Einwohnern 30% der Stimmberechtigten das Referendumsbegehren unterstützen müssen, sind es im Kanton Bern in allen Gemeinden nur 5%. Zwischen diesen beiden Extremen findet man sehr häufig ein Quorum von 10% aller stimmberechtigten Personen der Gemeinde (so in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Freiburg, Jura, Nidwalden, St. Gallen, Solothurn). Die Gemeinden sind teilweise ermächtigt, die kantonal vorgegebene Anzahl von Unterstützungsunterschriften in ihrer Gemeindesatzung herabzusetzen (so in den Kantonen Bern, Jura, Wallis, St. Gallen), und in manchen Kantonen ist die Festlegung der erforderlichen Unterschriftenzahl auch gänzlich den Gemeinden überlassen (so in den Kantonen Appenzell-Ausserhoden, Appenzell-Innerrhoden, Basel-Stadt, Zug, Zürich).

	2.3. Das Referendumsbegehren muss innerhalb einer bestimmten Frist nach Veröffentlichung des referendumsfähigen Gemeinderatsbeschlusses gestellt, d.h. mit der erforderlichen Zahl von Unterstützungsunterschriften beim Gemeinderat eingereicht werden. Bereits bei der Veröffentlichung des Beschlusses ist durch die sogenannte „Referendumsklausel“ darauf hinzuweisen, dass gegen den Beschluss das fakultative Referendum ergriffen werden kann.

	2.4. Die Referendumsfrist beträgt üblicherweise 30 Tage (so in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg; anders aber beispielsweise in Luzern, Wallis und Nidwalden: 60 Tage bzw. 2 Monate; in den Kantonen Zürich und Waadt 20 Tage). Der Kanton Genf sieht eine nach Gemeindegrösse gestaffelte Frist zwischen 21 und 40 Tagen vor.

	2.5. Für die Sammlung der Unterstützungsunterschriften bestehen keine besonderen Vorschriften, d.h. es ist allein Sache der Initiatoren des Referendumsbegehrens, wo und wie sie die nötigen Unterschriften beschaffen. Auch eine Anmeldung der Unterschriftensammlung bei den Gemeindebehörden ist ganz überwiegend nicht erforderlich (nicht so im Kanton Waadt, welcher eine schriftliche Ankündigung der Unterschriftensammlung beim Gemeindeausschuss und die vorherige Vorlage eines Exemplars der Unterschriftenlisten zur Genehmigung vorschreibt; die Anmeldung muss von fünf Stimmberechtigten, die das Referendumskomitee bilden, vorgenommen werden). 

Für die Unterschriftenlisten sind bestimmte Vorgaben bezüglich deren Inhalt zu beachten. So müssen diese insbesondere die eindeutige Bezeichnung des Gemeinderatsbeschlusses, gegen den sich das Referendumsbegehren richtet, und einen Hinweis auf § 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches enthalten, welcher verschiedene, in Zusammenhang mit einem Referendums- oder Initiativbegehren stehende Handlungen unter Strafe stellt. (Nach § 282 des schweizerischen Strafgesetzbuches wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft, wer unbefugt an einem Referendums- oder Initiativbegehren teilnimmt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referendums oder der Initiative fälscht, insbesondere durch Hinzufügen, Ändern, Weglassen oder Streichen von Unterschriften.)

Auf den Unterschriftenlisten haben die Unterzeichner des Begehrens ausser ihrer Unterschrift regelmässig ihren Namen und Vornamen, ihre Adresse sowie ihr Geburtsdatum einzutragen. Die Stimmberechtigung des Unterzeichners kann dann anhand dieser Angaben und des gemeindlichen Stimmregisters von den Gemeindebehörden überprüft werden.

	2.6. Wird die erforderliche Anzahl von Unterschriften innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht, so hat der Gemeindeausschuss, nach Überprüfung des ordnungsgemässen Zustandekommens des Begehrens, die Volksabstimmung über den betreffenden Gemeinderatsbeschluss, teilweise innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist (so im Kanton Waadt innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der Unterschriftenlisten), anzuordnen.

	2.7. Zu beachten ist, dass in einigen Kantonen der Gemeinderat die Möglichkeit hat, einen Beschluss im Einzelfall wegen „Dringlichkeit“ dem fakultativen Referendum zu entziehen (so in den Kantonen Basel-Landschaft, Genf, Neuenburg, Waadt, Zürich). Hierdurch soll dem Gemeindeparlament die Möglichkeit eingeräumt werden, Massnahmen, welche eine sofortige Ausführung erfordern, rasch und ohne den Zeitverlust einer etwaigen Volksabstimmung treffen zu können. Damit die Möglichkeit der Dringlichkeitsbeschlüsse vom Gemeinderat nicht leichtfertig zur Umgehrung des Referendums missbraucht werden kann, sind im allgemeinen besondere, erschwerende Voraussetzungen für die Feststellung der Dringlichkeit normiert; meist ist es erforderlich, das der Gemeinderat den Beschluss darüber, dass es sich um eine unaufschiebbare Angelegenheit handelt, mit qualifizierter Mehrheit fasst (zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, mindestens aber die Hälfte aller Mitglieder im Kanton Basel-Landschaft; zwei Drittel der anwesenden Mitglieder im Kanton Neuenburg; drei Viertel der Abstimmenden im Kanton Waadt; vier Fünftel der anwesenden Mitglieder im Kanton Zürich, wobei zusätzlich die Zustimmung des Gemeindeausschusses erforderlich ist; im Kanton Genf kann der Gemeinderat die Dringlichkeit zwar mit einfacher Mehrheit feststellen, allerdings muss diese Entscheidung von der Kantonsregierung genehmigt werden).

	2.8. Das Referendum kann in manchen Kantonen auch vom Gemeinderat selbst beschlossen werden, wobei hier zwei unterschiedliche Spielarten anzutreffen sind. Nach der einen kann bereits einer in der Abstimmung unterlegene Minderheit des Gemeinderates verlangen, dass der betreffende Gemeinderatsbeschluss der Volksabstimmung zu unterstellen ist (so im Kanton Basel-Landschaft, wo ein Drittel der anwesenden Mitglieder des Gemeindeparlaments eine Volksabstimmung beschliessen können; in den Kantonen St. Gallen, Zug, Zürich ein Drittel aller Mitglieder; im Kanton Wallis zwei Fünftel aller Mitglieder). Der opponierenden Minderheit des Gemeinderates, welche mit der von der Ratsmehrheit angenommenen Vorlage nicht einverstanden ist, wird damit ein Recht eingeräumt, welches mit dem Referendumsrecht einer Minderheit der Stimmberechtigten vergleichbar ist. In dieser Ausgestaltung zielt das fakultative Referendum auf die Ablehnung des Gemeinderatsentscheids durch das Volk und soll somit dessen Inkrafttreten verhindern. Das Begehren der Gemeinderatsminderheit ist dabei je nach der kantonalen Regelung entweder sofort nach der Abstimmung über den betreffenden Beschluss, d.h. noch während der Sitzung des Gemeinderates, zu stellen, oder aber innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich einzureichen.

Eine andere Zielrichtung besitzt hingegen das fakultative Referendum, bei der der Gemeinderat durch gewöhnlichen Mehrheitsbeschuss entscheidet, einen von ihm verabschiedeten Beschluss den Stimmberechtigten zur Abstimmung zu unterbreiten (so in den Kantonen Aargau, Solothurn, Waadt, Zürich möglich). Ein solcher Entscheid bezweckt naturgemäss nicht die Verwerfung des betreffenden Beschlusses durch die Stimmberechtigten, denn dann hätte der Gemeinderat schliesslich gleich selbst die Ablehnung der Vorlage beschliessen können. Dem Gemeinderat wird hier vielmehr die Möglichkeit eröffnet, in wichtigen oder heiklen Fragen, die an sich in seine Zuständigkeit fallen, einen Entscheid der Bürgerschaft herbeizuführen und damit einem eventuell vorhandenen Verlangen nach einem Volksentscheid Rechnung zu tragen. Will der Gemeinderat den Stimmberechtigten einen Beschluss zur Entscheidung unterbreiten, so muss es dies sofort beschliessen, also noch in der gleichen Sitzung, in der er den betreffenden Beschluss gefasst hat. Wenn verschiedentlich hier davon gesprochen wird, der Gemeinderat könne mit diesem Instrument die politische Verantwortung auf das Volk „abwälzen“, kommt darin die Befürchtung zum Ausdruck, der Gemeinderat werde sich des fakultativen Referendums vor allem aus Furcht vor Kritik an seinen Entscheidungen und dem Wunsch, in heiklen Angelegenheiten der Verantwortung enthoben zu werden, bedienen.

	2.9. Das fakultative Referendum existiert in allen Kantonen, wobei sich die einzelnen kantonalen Regelungen in drei Gruppen einteilen lassen. Der ersten und grössten Gruppe sind all jene Kantone zuzuordnen, welche grundsätzlich alle Beschlüsse des Gemeinderates dem fakultativen Referendum unterstellen (so in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genf, Jura, Solothurn, Thurgau, Wallis, Waadt, Zürich). In einigen dieser Kantone, die einen solchen umfassenden Geltungsbereich des fakultativen Referendums normieren, erfährt dieser dann allerdings wieder gewisse punktuelle Einschränkungen, indem bestimmte Geschäfte ausdrücklich vom Referendum ausgenommen werden (so in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genf, Solothurn, Waadt, Zürich). Soweit derartige Einschränkungen bestehen, betreffen sie überwiegend einzelne Geschäfte der gemeindlichen Finanzverwaltung, insbesondere die Festlegung des Voranschlages sowie die Genehmigung der Jahresrechnung.

Eine zweite Gruppe von Kantonen überlässt hingegen den Geltungsbereich des fakultativen Referendums entweder völlig oder zumindest weitgehend einer Regelung durch die Gemeindesatzung. Im ersten Fall finden sich überhaupt keine kantonalen Vorgaben (so in den Kantonen Appenzell-Ausserhoden, Bern, Schaffhaussen, Schwyz). Die Gemeinden können hier also überhaupt von der Einführung des fakultativen Referendums absehen, aber auch alle Gemeinderatsbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellen oder sich in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen bewegen. Jene Kantone, welche den Gemeinden somit völlige Freiheit bei der Ausgestaltung des fakultativen Referendums belassen, haben allerdings (mit Ausnahme des Kantons Schwyz) das obligatorische Referendum für verschiedene Gemeindeangelegenheiten zwingend vorgeschrieben und sichern auf diese Weise zumindest einen Minimalstandard direktdemokratischer Mitwirkung. Eine ähnliche Regelung, die den Gemeinden allerdings nicht völlige Freiheit bei der Bestimmung der referendumsfähigen Materien einräumt, sehen diejenigen Kantone vor, welche zumindest einige wenige Sachgeschäfte zwingend dem fakultativen Referendum unterstellen, dessen weiteren Anwendungsbereich aber wiederum der Regelung durch die Gemeindesatzungen überlassen (so in den Kantonen Graubünden, Luzern, St. Gallen). Bei den hiernach zwingend dem fakultativen Referendum unterliegenden Geschäften handelt es sich insbesondere um den gemeindlichen Steuerfuss, den Voranschlag, die Jahresrechnung und den Erlass gemeindlicher Reglemente, soweit diese Angelegenheiten nicht ohnehin durch die Gemeindesatzung dem obligatorischen Referendum unterstellt sind. Auch hier bezweckt die kantonale Regelung die Sicherung eines Mindeststandards direktdemokratischer Befugnisse, den die Gemeinden bei der ihnen ansonsten zustehenden Ausgestaltung des Referendumsrechts nicht unterschreiten dürfen.

Die dritte und kleinste Gruppe bilden schliesslich diejenigen Kantone, welche den Bereich des fakultativen Referendums durch abschliessende Enumeration bestimmen (so in den Kantonen Freiburg, Neuenburg, Nidwalden, Tessin, Zug). Die Gemeindeordnungen zählen hier also die referendumsfähigen Beschlüsse im einzelnen auf, sehen aber – im Gegensatz zu der eben vorgestellten Lösung der Kantone der zweiten Gruppe – kein Recht der Gemeinde vor, diese Liste noch durch weitere Angelegenheiten zu erweitern. Der auf diese Weise gesetzlich vorgegebene Bereich der referendumsfähigen Geschäfte umfasst dann regelmässig zumindest die Gemeindesatzung und sonstige vom Gemeinderat erlassene allgemeinverbindliche Reglemente sowie Ausgabenbeschlüsse, letztere entweder generell oder nur ab einer bestimmten, von der Gemeindeordnung festzusetzenden Höhe. Soweit darüber hinaus noch andere dem fakultativen Referendum unterstehende Geschäfte aufgezählt werden, handelt es sich in den einzelnen Kantonen jedoch um ganz verschiedene Materien. Zu nennen sind beispielsweise die Einführung oder Veränderung einer gemeindlichen Steuer oder Abgabe, der Beitritt zu einem Gemeindeverband, Erlass oder Änderung des Bebauungsplans und die Vermietung oder Veräusserung gemeindlicher Güter.


3. Initiative

	3.1. Das Initiativrecht der Stimmberechtigten ist grundsätzlich gewährleistet.

Für die Gemeinden in der Schweiz gilt in der Regel, dass sich der Bereich der Sachentscheidungskompetenzen der Stimmberechtigten mit jenem der Volksinitiative deckt, dass also die Bürger im allgemeinen für die in ihre Entscheidungszuständigkeit fallenden Angelegenheiten auch initiativberechtigt sind. Die ganz überwiegende Zahl der Kantone räumt den Stimmberechtigten das Recht der Volksinitiative für alle dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstehenden Geschäfte ein. Es liegt hier der Gedanke zugrunde, dass man einerseits dem Gemeinderat, wenn ihm Angelegenheiten zur abschliessenden Entscheidung zustehen, nicht auf dem Initiativwege soll vorschreiben können, wie er seine Befugnisse auszuüben habe. Daher geht das Initiativrecht nicht über den Bereich des Referendums hinaus. Andererseits sollen die Stimmberechtigten grundsätzlich in allen Angelegenheiten, die als so wichtig angesehen werden, dass sie dem Referendum unterstellt sind, auch die Möglichkeit haben, selbst Vorschläge für Veränderungen einzubringen. Vereinzelt findet sich ein Initiativrecht, welches über den Bereich des Referendums hinausgeht und damit auch jene Angelegenheiten umfasst, die dem Gemeinderat ansonsten zur abschliessenden Beschlussfassung zugewiesen sind (so in den Kantonen Bern und Neuenburg). Auf dem Wege der Initiative können dann also auch solche Geschäfte zur Volksabstimmung gebracht werden, über welche die Stimmberechtigten ansonsten, d.h. wenn der Gemeinderat aus eigenem Entschluss handelt, nicht zu befragen sind. In einigen anderen Kantonen ist der Bereich der Volksinitiative im Vergleich zu jenem des Referendums aber auch eingeschränkt (so in den Kantonen Freiburg, Genf, Jura, Luzern, Waadt, Wallis). Während teilweise jedoch nur einzelne Geschäfte vom Initiativrecht ausgenommen sind (so im Kanton Luzern, wo beispielsweise hinsichtlich der Genehmigung der Gemeinderechnung, der Festsetzung des Voranschlages und des Steuerfusses sowie zu Nachtragskrediten kein Initiativrecht besteht), findet sich in einem Fall auch eine fast vollständige Abschaffung des Initiativrechts der Stimmberechtigten (so besteht im Kanton Waadt zwar ein relativ umfassendes fakultatives Referendum, das Initiativrecht ist aber auf einen einzigen Gegenstand, nämlich die Einführung bzw. Abschaffung des Verhältniswahlrechts für die Gemeindeparlamentswahlen beschränkt).

Zu erwähnen ist schliesslich, dass in zwei Kantonen das Initiativrecht überhaupt nicht gesetzlich normiert ist. Es sind dies die Kantone Schaffhausen und Schwyz, welche die Ausgestaltung der Gemeindeorganisation der Parlamentsgemeinde fast vollständig einer Regelung durch die einzelne Gemeinde überlassen. Die Tatsache, dass sich keine gesetzliche Vorgaben für das Initiativrecht finden, bedeutet jedoch nicht, dass damit ein Initiativrecht der Stimmberechtigten ausgeschlossen wäre. Es ist vielmehr den Parlamentsgemeinden selbst überlassen, wie sie das Initiativrecht der Bürger ausformen.

	3.2. Voraussetzung für das wirksame Zustandekommen einer Initiative ist, dass sie von einer bestimmten Anzahl von Stimmberechtigten unterschriftlich unterstützt wird. Die Zahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften ist dabei entweder einer Regelung durch die Gemeindesatzung überlassen (so in den Kantonen Appenzell-Ausserhoden, Basel-Stadt, Solothurn, Zug, Zürich) oder aber direkt durch die kantonale Gesetzgebung vorgegeben, wobei man im letzteren Fall – wie auch beim Referendumsbegehren – auf erhebliche kantonale Unterschiede trifft. So müssen im Kanton Genf in Gemeinden mit bis zu 500 Einwohnern 30% der Stimmberechtigten die Initiative unterzeichnen (diese im Vergleich zu den anderen Kantonen sehr hohe Zahl verringert sich jedoch mit zunehmender Gemeindegrösse und liegt für Gemeinden mit über 30.000 Einwohner unter 10%), im Kanton Graubünden können 25% der Stimmberechtigten eine Initiative einreichen, im Kanton Tessin, Thurgau, Solothurn, Waadt und Wallis genügen 20%, im Kanton Neuenburg 15%, und die überwiegende Zahl der Kantone verlangt nur eine Unterstützung durch ein Zehntel der stimmberechtigten Bürger (so in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, St. Gallen). Verschiedentlich ist den Gemeinden auch hier das Recht eingeräumt, die im kantonalen Gesetz vorgesehene Anzahl erforderlicher Unterschriften durch eine abweichende Regelung in der Gemeindesatzung abzusenken (so in den Kantonen Bern, Jura, Solothurn, Wallis; in St. Gallen kann die Zahl durch die Gemeindesatzung sowohl herauf-, als auch herabgesetzt werden, wobei bestimmte Höchst- bzw. Mindestzahlen vorgegeben sind).

	3.3. Das Initiativverfahren wird durch ein aus mehreren Personen bestehendes „Initiativkomitee“ ausgelöst und betrieben. Dieses bestimmt den Inhalt der Initiative – die übrigen Stimmberechtigten, welche die Initiative unterstützen, nehmen hierauf keinen Einfluss, sondern unterzeichnen nur den ihnen vorgelegten Text -, es koordiniert die Sammlung der Unterschriften und fungiert als Ansprechpartner gegenüber den Behörden. Falls das kantonale Recht den Rückzug einer bereits bei den Gemeindebehörden eingereichten Initiative – etwa zugunsten eines vom Gemeinderat vorgelegten Gegenvorschlages – zulässt, sind es die Mitglieder des Initiativkomitees, welche gemeinschaftlich zur Ausübung dieses Rückzugsrechtes befugt sind. Den einzelnen Unterzeichnern der Initiative kommt ein solches Recht hingegen nicht zu. 

	3.4. Für die Sammlung der Unterstützungsunterschriften bestehen im wesentlichen keine anderen Vorgaben als beim Referendumsbegehren. Es gilt auch hier der Grundsatz der freien Unterschriftensammlung und eine vorherige Anmeldung der Initiative bei den Gemeindebehörden ist meist nicht erforderlich; in diesem Fall ist die Sammlung der Unterschriften auch nicht fristgebunden. Es gibt jedoch Kantone, die dem Initiativkomitee eine schriftliche Anmeldung der Initiative beim Gemeindeausschuss noch vor dem Beginn der Unterschriftensammlung vorschreiben und die hieran eine Frist für die Einreichung der erforderlichen Anzahl von Unterschriften koppeln (Kanton Genf sowie Solothurn und Tessin zwei Monate bzw. 60 Tage; Freiburg und Waadt 90 Tage bzw. 3 Monate; St. Gallen 3 Monate, soweit die Gemeindesatzung nicht eine andere Frist bestimmt; Neuenburg sechs Monate; Jura zwölf Monate). Die Frist wird vom Gemeindeausschuss entweder durch Genehmigung der Unterschriftenlisten oder durch Veröffentlichung der Initiative im gemeindlichen Publikationsblatt in Gang gesetzt und bedeutet für die Initianten eine gewisse Erschwerung der Ausübung des Initiativrechts.

	3.5. Die für die Unterschriftensammlung verwendeten Listen müssen – wie beim Referendumsbegehren – gewissen Formvorschriften genügen. So hat jeder Unterschriftenbogen ausser dem Wortlaut des Begehrens sowie dem Hinweis aus Art. 282 des Strafgesetzbuches auch die Namen und Adressen der Mitglieder des Initiativkomitees zu enthalten. Verschiedentlich muss, soweit ein Rückzug der bereits bei den Gemeindeorganen eingereichten Initiative zulässig ist, durch eine auf den Unterschriftenlisten abgedruckte „Rückzugsklausel“ auch auf diese Möglichkeit ausdrücklich hingewiesen werden (so im Kanton Bern). 

	3.6. Ist es dem Initiativkomitee gelungen, die erforderliche Anzahl von Unterschriften – gegebenenfalls innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist – zu sammeln, so sind die Listen den Gemeindebehörden zu übergeben. Je nach kantonaler Regelung überprüft dann entweder der Gemeindeausschuss oder der Gemeinderat, ob die Initiative formell gültig zustandegekommen ist und ob sie in materieller Hinsicht rechtmässig ist (die Überprüfung der Gültigkeit ist dabei teilweise auch derart zwischen Gemeindeausschuss und Gemeinderat aufgeteilt, dass ersterer über die formelle und letzterer über die materielle Gültigkeit zu entscheiden hat; so im Kanton Jura). Es wird also insbesondere festgestellt, ob wirklich die nötige Anzahl von Stimmberechtigten das Begehren unterzeichnet hat, ob die Einheit der Form (eine Initiative kann entweder in der Form einer allgemeinen Anregung oder in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes eingereicht werden) und der Materie (nur eine Sachmaterie kann Gegenstand einer Initiative sein, also alle mit der Initiative vorgeschlagenen Veränderungen müssen in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen) gewahrt sowie eventuelle Sperrfristen beachtet sind und ob die Initiative mit höherrangigem Recht vereinbar ist. 

	3.7. Die weitere Behandlung einer gültigen Initiative liegt sodann in den Händen des Gemeinderates, wobei dem Gemeindeausschuss regelmässig das Recht und die Pflicht zukommt, die Initiative vorzuberaten und dem Gemeinderat Bericht und Antrag vorzulegen. In welcher Weise der Gemeinderat im weiteren Verlauf mit der Initiative zu verfahren hat, hängt einerseits davon ab, ob es sich um eine Initiative in Form der allgemeinen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfes handelt (in der überwiegenden Zahl der Kantone können die Initianten sich frei für eine dieser beiden Formen entscheiden. Nur vereinzelt finden sich Vorschriften, die eine dieser beiden Formen zwingend vorschreiben; so im Kanton Thurgau nur den ausformulierten Entwurf, im Kanton Wallis nur die allgemeine Anregung). Weites hängt es davon ab, ob der Gemeinderat dem Begehren ablehnend oder zustimmend gegenübersteht.

	3.8. Eine Initiative in Form des ausgearbeiteten Entwurfs, mit der der Gemeinderat nicht einverstanden ist, muss in jedem Fall der Volksabstimmung unterbreitet werden. Der Gemeinderat hat dabei zwei verschiedene Möglichkeiten, seine ablehnende Haltung gegenüber der Vorlage zum Ausdruck zu bringen. Er kann sich entweder darauf beschränken, den Stimmberechtigten die Ablehnung der Initiative zu empfehlen, oder aber einen eigenen Gegenvorschlag ausarbeiten und diesen den Bürgern gleichzeitig mit der Initiative zur Abstimmung unterbreiten (Gegenvorschlagsrecht des Gemeinderates). Die Initiative ist angenommen, wenn sich die Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmberechtigten für sie ausspricht.

	3.9. Stimmt der Gemeinderat hingegen einem formulierten Begehren zu, so hängt das weitere Verfahren von der jeweiligen kantonalen Regelung ab. Teilweise ist auch in diesem Falle zwingend eine Volksabstimmung über die Initiative vorgeschrieben (so im Kanton Basel-Stadt), wobei der Gemeinderat den Stimmberechtigten dann im allgemeinen die Annahme der Initiative empfehlen wird. In vielen Kantonen hat der Gemeinderat hingegen das Recht, eine Initiative, der er zustimmt, ohne vorherige Volksabstimmung zum Ratsbeschluss zu erheben, d.h. den in der Initiative enthaltenen Rechtsakt selber zu verabschieden. Der betreffende Gemeinderatsbeschluss unterliegt dann jedoch dem Referendum, und zwar, je nachdem, ob der Gegenstand der Initiative in den Bereich des obligatorischen oder des fakultativen Referendums fällt, zwingend oder aber nur auf ein entsprechendes Begehren der Stimmberechtigten hin. Im sachlichen Geltungsbereich des obligatorischen Referendums haben also stets die Stimmberechtigten abschliessend über Annahme oder Verwerfung der Initiative zu entscheiden, unabhängig davon, ob der Gemeinderat dieser zustimmend oder ablehnend gegenübersteht.

	3.10. Handelt es sich um eine Initiative in Form der allgemeinen Anregung und stimmt der Gemeinderat ihr zu, so hat der Rat (vereinzelt ist für die Ausarbeitung der Beschlussvorlage auch der Gemeindeausschuss zuständig, so im Kanton Graubünden; diese Aufgabe stellt dann aber eine reine Vollzugstätigkeit dar, die nicht mit weiteren Entscheidungskompetenzen des Gemeindeausschusses in diesem Verfahrensstadium verbunden ist) zunächst eine dem Begehren entsprechende Beschlussvorlage zu erstellen. Ansonsten gilt jedoch nichts anderes als bei der bereits ausformulierten Initiative, d.h. je nach kantonaler Regelung ist die dem Begehren entsprechende Beschlussvorlage entweder zwingend der Volksabstimmung zu unterbreiten (so in den Kantonen Basel-Stadt und Graubünden) oder der Gemeinderat hat die Möglichkeit, sie sogleich zum Gemeinderatsbeschluss zu erheben, wieder unter dem Vorbehalt des obligatorischen oder des fakultativen Referendums.

Lehnt der Gemeinderat hingegen die als allgemeine Anregung eingebrachte Initiative ab, so ist er zunächst nicht verpflichtet, eine entsprechende Beschlussvorlage auszuarbeiten. Es kommt in diesem Fall zu einem zweistufigen Verfahren, bei welchem den Bürgern zunächst die allgemeine Anregung als solche zur Abstimmung vorgelegt wird, wobei der Gemeinderat die Möglichkeit hat, deren Ablehnung zu empfehlen bzw. ihr bereits in diesem Stadium einen eigenen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Nur wenn sich die Stimmberechtigten in der Vorabstimmung mehrheitlich für das Begehren aussprechen, ist der Gemeinderat verpflichtet, eine der allgemeinen Anregung entsprechende Beschlussvorlage zu erstellen, die dann wiederum entweder zwingend der Volksabstimmung zu unterbreiten (so in den Kantonen Basel-Stadt und Graubünden) oder aber sogleich als Gemeinderatsbeschluss – unter Referendumsvorbehalt – zu verabschieden ist. Lehnen die Bürger hingegen bereits in der Vorabstimmung das nicht formulierte Begehren der Initianten ab, so ist die Initiative gescheitert. 

	3.11. Trotz des an sich bestehenden Initiativrechts der Stimmberechtigten kann eine Initiative im Einzelfall unzulässig sein, wenn es sich um eine „Wiedererwägungsinitiative“ handelt, also um ein Begehren, welches auf die Abänderung einer erst kürzlich gefassten Beschlusses abzielt. Einige Kantone normieren für derartige Initiativen besondere, erschwerende Voraussetzungen, insbesondere spezielle Sperrfristen (so in den Kantonen Freiburg, Graubünden, St. Gallen, Wallis, Zürich). Teilweise ist hierbei die Initiative nur dann unzulässig, wenn sie eine erst kürzlich bei einer Volksabstimmung beschlossene bzw. abgelehnte Angelegenheit betrifft (so in den Kantonen Graubünden und Zürich). Teilweise können gemeindliche Beschlüsse aber auch generell, d.h. unabhängig davon, ob sie seinerzeit vom Gemeinderat oder von den Stimmberechtigten verabschiedet wurden, innerhalb der vorgegeben Frist nicht mittels einer Volksinitiative abgeändert werden (so in den Kantonen Freiburg, St. Gallen, Wallis). Die Sperrfrist beträgt zwischen einem Jahr in Zürich und bis zu vier Jahren im Kanton Wallis. Soweit solche einschränkende Vorschriften nicht bestehen, gilt jedoch auch hier, dass Wiedererwägungsinitiativen grundsätzlich zulässig sind. 
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